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In aller Kürze 

 Die Zahl der Erwerbstätigen lag im 3. Quartal 2015 um 0,8 Prozent, das Arbeits-

volumen um 1,0 Prozent über dem des Vorjahresquartals. 

 Obwohl diese positive Entwicklung strenggenommen kein Beleg dafür ist, dass 

der gesetzliche Mindestlohn unschädlich für die Beschäftigung war, sprechen die 

bisherigen deskriptiven Befunde dagegen, dass er Arbeitsplatzverluste in größe-

rem Umfang nach sich gezogen hat. 

 Allerdings verändert sich die Beschäftigungsstruktur. Während die sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung weiter wächst, ist die Zahl der geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnisse 2015 gesunken. 

 In vom Mindestlohn betroffenen Bereichen wurden in signifikantem Ausmaß 

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung umgewandelt. 

 Die Zahl der Aufstocker ist zu Beginn des Jahres 2015 nur in geringem Maße 

zurückgegangen. 

 Nicht wenige Betriebe haben die Löhne bei Einstellungen bereits vor Inkrafttre-

ten des Mindestlohngesetzes an das Mindestlohnniveau angepasst: Im Jahr 2014 

erhielten 4,5 Prozent der Neueingestellten einen Einstiegslohn von genau 8,50 

Euro pro Stunde. Kein anderer Stundenlohn wurde bei Neueinstellungen so häu-

fig genannt. 
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1 Bisherige Erkenntnisse zu den Auswirkungen 

des Mindestlohns 

Die Einführung des Mindestlohns stand offenbar einem weiteren Beschäftigungsauf-

bau nicht entgegen. So lag die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2015 um 

0,8 Prozent, das Arbeitsvolumen um 1,0 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Die 

bisherigen deskriptiven Befunde sprechen dagegen, dass der gesetzliche Mindestlohn 

Arbeitsplatzverluste in größerem Umfang nach sich gezogen hat. 

Diese positive Entwicklung kann strenggenommen allerdings noch nicht als Beleg 

dafür genommen werden, dass der Mindestlohn unschädlich für die Beschäftigung 

war – schließlich hätte die Beschäftigung ohne Mindestlohn noch stärker steigen 

können. In diesem Zusammenhang sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 Eine solide Evaluation erfordert einen Vergleich der Beschäftigung nach Inkraft-

treten des Mindestlohns mit der hypothetischen Situation, dass der Mindestlohn 

nicht eingeführt worden wäre. Eine solche Evaluation ist erst unter Verwendung 

von Mikrodaten auf der Basis von wissenschaftlichen Methoden möglich. 

 Der Mindestlohn könnte etwa eine Zurückhaltung bei den Neueinstellungen 

bewirkt haben und sich weniger in Entlassungen widerspiegeln. 

 Hinzu kommt, dass sich kurz- und mittelfristige Wirkungen des Mindestlohns 

durchaus unterscheiden können; so könnten sich z. B. Beschäftigungseffekte 

nicht unmittelbar, sondern erst mit Zeitverzögerung einstellen. 

 Auch die Konjunktursituation könnte eine Rolle spielen: Wenn in einem wirt-

schaftlichen Abschwung etwa aufgrund einer schwächeren Auftragslage 

8,50 Euro pro Arbeitsstunde schwieriger zu erwirtschaften sind, wäre es denk-

bar, dass die eingeführte Lohnuntergrenze zu einem Rückgang des Arbeitsvolu-

mens und zu einem Abbau von Beschäftigung beiträgt. 

Die Zahl der Aufstocker, also derjenigen Personen, die trotz Arbeit Arbeitslosengeld II 

beziehen, ist in den ersten vier Monaten des Jahres 2015 um ca. 40.000 bis 60.000 

Personen zurückgegangen. Bei einer Gesamtzahl von knapp über 1,1 Millionen ab-

hängig beschäftigten ALG-II-Beziehern ist dieser Rückgang relativ gering. Das liegt 

daran, dass viele Aufstocker nicht in Vollzeit beschäftigt sind und dass oft eine Be-

darfsgemeinschaft mit zu versorgen ist, sodass auch bei einem Stundenlohn von 

8,50 Euro die Bedürftigkeit nicht überwunden werden kann. 
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2 Auswirkungen auf geringfügig Beschäftigte 

Im Jahr 2013 hatten gut 60 Prozent der ausschließlich geringfügig Beschäftigten 

einen niedrigeren Brutto-Stundenlohn als 8,50 Euro. Das ist ein weitaus höherer An-

teil als bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 

Aggregierte Zahlen der BA-Statistik zeigen, dass die Zahl der ausschließlich geringfü-

gig Beschäftigten bis einschließlich September 2015 im Vorjahresvergleich um 

194.000 Beschäftigte zurückgegangen ist. Dieser Rückgang ist vor allem zu Beginn 

des Jahres 2015 zu beobachten. Der weitere Verlauf ist weitgehend mit saisonalen 

Schwankungen zu erklären. Der Rückgang beläuft sich insgesamt auf 3,9 Prozent. Mit 

7,0 Prozent fällt er in Ostdeutschland stärker aus als in Westdeutschland mit 3,3 Pro-

zent.  

In einigen Bereichen, wie beispielsweise im Einzelhandel, in denen Minijobs stärker 

rückläufig sind, gibt es in der Tendenz einen überdurchschnittlichen Aufwuchs bei 

der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Ein signifikanter Teil der geringfü-

gigen Beschäftigungsverhältnisse wurde offenbar in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung umgewandelt. 

In den vom Mindestlohn stark betroffenen Bereichen ist es zu keinem spürbaren An-

stieg der Arbeitslosigkeit gekommen. Dies kann allerdings auch damit zusammenhän-

gen, dass Minijobs bei Schülern, Studenten oder Rentnern weggefallen sind – Perso-

nen, die in der Arbeitslosigkeit nicht aufscheinen. 

3 Betriebliche Anpassungsreaktionen 

Deskriptive Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel zeigen, dass 2014 etwa 12 Prozent 

der Betriebe in Deutschland direkt vom Mindestlohn betroffen waren, also mindes-

tens einen Beschäftigten mit weniger als 8,50 Euro pro Arbeitsstunde entlohnten. 

Innerhalb dieser Betriebe war das Ausmaß der Betroffenheit mit 38 Prozent der Be-

schäftigten verhältnismäßig hoch. 

Ergebnisse aus der IAB-Stellenerhebung deuten darauf hin, dass Betriebe bei Einstel-

lungen im Jahr 2014 bereits die spätere Einführung des Mindestlohns berücksichtigt 

haben. 4,5 Prozent der Neueingestellten erhielten einen Einstiegslohn von genau 

8,50 Euro pro Stunde. Kein anderer Stundenlohn wurde bei Neueinstellungen so 

häufig genannt.  
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